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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind ihr die Probleme in der Frage der Annahmebereitschaft der Deponien bei
der Entsorgung der anfallenden Abfälle im Zuge des Rückbaus des Kernkraft-
werks Obrigheim bekannt?

2. Welche Position vertritt sie hier, insbesondere in der Frage der Annahme-
pflicht?

3. Welche Schritte unternimmt sie, um für eine gerechte Lastenverteilung zwi-
schen den verschiedenen Deponien und Landkreisen zu sorgen?

4. Steht sie im Dialog mit dem Kraftwerkbetreiber Energie Baden-Württemberg
(EnBW) bezüglich der Entsorgungsproblematik und falls ja, wie ist der Sach-
stand der Gespräche?

5. Sind gesetzliche Regelungen bezüglich der Entsorgungsproblematik geplant?

6. Welche Kommunikationsstrategie verfolgt sie, um Ängsten und Befürchtungen
der Bevölkerung bezüglich der Entsorgungsfrage entgegenzutreten und diese in
einem transparenten Verfahren zu entkräften sowie um weiterem Imagescha-
den der Entsorgungsdeponien vorzubeugen?

08. 10. 2013

Hauk CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Peter Hauk CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Entsorgung der anfallenden Abfälle im Zuge 

des Rückbaus von Kernkraftwerken, hier insbesondere 

des Kernkraftwerks Obrigheim
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B e g r ü n d u n g

Die Energiewende und der damit verbundene Ausstieg aus der Atomkraft ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dem Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim
kommt dabei als erstes rückzubauendes Kernkraftwerk im Land eine besondere
Bedeutung zu. Bislang wurden von der EnBW alle freigemessenen Abfälle auf
der Deponie der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR)
in Sinsheim untergebracht. Nach einem dortigen Annahmestopp sollen die weite-
ren Abfälle nun im Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie „Sansen-
hecken“ in Buchen untergebracht werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass es
nicht zu einseitigen Belastungen von einzelnen Akteuren kommt.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. November 2013 Nr. 25-8981.21/31 beantwortet das Minis -
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Sind ihr die Probleme in der Frage der Annahmebereitschaft der Deponien bei
der Entsorgung der anfallenden Abfälle im Zuge des Rückbaus des Kernkraft-
werks Obrigheim bekannt?

Bereits der Antrag der Abg. Elke Brunnemer u. a. CDU (DS 15/2805) befasste
sich mit der Entsorgung von Bauschutt aus dem Atomkraftwerk (AKW) Obrig-
heim. Darüber hinaus hatte sich der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Herr
Landrat Dr. Achim Brötel, mit Schreiben vom 9. Juli 2013 in dieser Angelegen-
heit an Herrn Umweltminister Untersteller gewandt.

2. Welche Position vertritt sie hier, insbesondere in der Frage der Annahme-
pflicht?

Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen fallen neben den radioaktiv belasteten
Abfällen auch erhebliche Mengen an Abfällen an, die einer weiteren Behandlung
nach dem Strahlenschutzregime nicht bedürfen. Das Verfahren der Freigabe nach
der Strahlenschutzverordnung stellt dabei sicher, dass die betreffenden Abfälle als
nicht radioaktive Stoffe unbedenklich gehandhabt werden können. Voraussetzung
dafür ist, dass deren Aktivität oder Aktivitätskonzentration auch bei Anlegung
strengster Maßstäbe an den Gesundheitsschutz außer Acht gelassen werden kann.
Beurteilungsgrundlage ist dafür das De-Minimis-Konzept (Beschränkung der Ein-
zelpersonen der Bevölkerung pro Kalenderjahr zugemuteten zusätzlichen Dosis-
beiträge auf Werte im Bereich von 10 Mikrosievert), nach dem die von den Ab-
fällen ausgehende Strahlenbelastung nur einen Bruchteil der natürlichen Strahlen-
belastung ausmachen darf. 

Die Strahlenschutzverordnung legt insbesondere durch Vorgabe radiologischer
Freigabewerte die Anforderungen für verschiedene Entsorgungswege fest, z. B.
die uneingeschränkte Freigabe zur weiteren Verwendung im Wirtschaftskreislauf
oder die zweckgerichtete Freigabe der Beseitigung auf Deponien. Die Werte für
die uneingeschränkte Freigabe decken dabei alle denkbaren Szenarien der sich
anschließenden Umgangs- und Verwendungsarten ab. Mit dem messtechnisch zu
erbringenden Nachweis, dass die Freigabewerte unterschritten sind, kann für das
freizugebende Material davon ausgegangen werden, dass das De-Minimis-Kon-
zept eingehalten ist. Das Material verliert mit der Freigabe seine (rechtliche) Ein-
ordnung als radioaktiv. Für die sich anschließende Entsorgungsvariante, z. B. die
Beseitigung auf einer Deponie, gelten dann die üblichen Regelungen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallrechts.
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Die Beseitigung der dem Kreislaufwirtschaftsgesetz unterfallenden Abfälle ob-
liegt grundsätzlich dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, in dessen Ge-
biet die Abfälle angefallen sind und überlassen werden. Im vorliegenden Fall ist
der Neckar-Odenwald-Kreis daher verpflichtet, die freigemessenen Abfälle aus
dem KWO anzunehmen und auf einer von ihm betriebenen Deponie zu entsorgen.
Mit der Deponie Sansenhecken verfügt der Neckar-Odenwald-Kreis über eine für
diese Abfälle geeignete Deponie, die es dem Kreis ermöglicht, seiner Entsor-
gungspflicht nachzukommen.

3. Welche Schritte unternimmt sie, um für eine gerechte Lastenverteilung zwi-
schen den verschiedenen Deponien und Landkreisen zu sorgen?

Abschätzungen der beim Rückbau der gesamten Anlage anfallenden Massen be-
laufen sich z. B. für KWO auf ca. 275.000 Tonnen. Als radioaktiver Abfall müs-
sen insgesamt nur ca. 2.000 Tonnen entsorgt werden. Für diese Abfälle ist das
Endlager Konrad vorgesehen. Die übrigen Abfälle werden über unterschiedliche
Entsorgungspfade entsorgt. Davon entfallen über die Freigabe zur Beseitigung auf
Deponien nur ca. 3.000 Tonnen. Da bereits ca. 500 Tonnen an eine Deponie ab -
gegeben wurden, ist noch mit einem Materialanfall von rund 2.500 Tonnen zu
rechnen, der über eine Freigabe zur Beseitigung auf Deponien im entsorgungs -
pflich tigen Landkreis zu entsorgen wäre. Da bis zum Abschluss der Abbautätig-
keiten, die sich noch über ca. 10 Jahre erstrecken, im Durchschnitt jährlich weni-
ger als 300 Tonnen anfallen, ist das Ansinnen, diese Abfälle unter dem Gesichts-
punkt der gerechten Lastenverteilung auf mehrere Deponien im Land zu entsor-
gen, weder sinnvoll noch notwendig. 

Die betreffenden Abfälle sind wie andere zu beseitigende mineralische Abfälle in
der jeweiligen Zuständigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu be-
seitigen. Soweit ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger über keine eigenen
Entsorgungsanlagen (Deponien) verfügt, besteht die Möglichkeit einer freiwilli-
gen Kooperation mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Dafür
besteht im vorliegenden Fall jedoch kein Bedarf. 

Im Übrigen hat das Umweltministerium den kommunalen Spitzenverbänden und
dem Verband der Region Stuttgart auf deren Wunsch zugestanden, dass der Nach-
weis der Entsorgungssicherheit für die Entsorgung zu deponierender Abfälle nicht
mehr von jedem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einzeln zu erbringen ist.
Dies war nur auf der Grundlage einer bekundeten funktionsfähigen interkommu-
nalen Zusammenarbeit möglich, nach der sich die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger in der Lage sehen, die Entsorgungssicherheit in Eigenregie zu ge-
währleisten. Diese interkommunale Zusammenarbeit gilt selbstverständlich auch
für zweckgebunden freigegebene Abfälle zur Beseitigung auf einer Deponie.

4. Steht sie im Dialog mit dem Kraftwerkbetreiber Energie Baden-Württemberg
(EnBW) bezüglich der Entsorgungsproblematik und falls ja, wie ist der Sach-
stand der Gespräche?

Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Strategie für den anstehenden
Rückbau der Kernkraftwerke in Neckarwestheim und Philippsburg wurden und
werden umfangreiche Gespräche geführt, die u. a. auch Fragen der Entsorgung
des dabei anfallenden Materials betreffen. Im Fokus stehen hierbei Überlegungen
zur Vorgehensweise bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle.

Für die Entsorgung von Material mit geringfügiger Restaktivität aus genehmi-
gungspflichtigen Tätigkeiten liegen eindeutige Verfahrensregelungen zum Ent-
sorgungsweg vor. Material mit geringfügiger Restaktivität kann entsprechend den
Regelungen der Strahlenschutzverordnung (§ 29 StrlSchV) aus der strahlenschutz -
rechtlichen Überwachung entlassen werden, wenn die im Material gebundene
 Aktivität zu höchstens geringfügigen Strahlenbelastungen für Einzelpersonen
führen kann. Nach der Entlassung gilt das konventionelle Abfallrecht. Angestrebt
wird immer eine uneingeschränkte Freigabe.
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5. Sind gesetzliche Regelungen bezüglich der Entsorgungsproblematik geplant?

Für zweckgerichtet freigegebene Abfälle sind die vorhandenen gesetzlichen Re-
gelungen eindeutig und ausreichend. Das Verfahren der Freigabe von Material
mit geringfügiger Restaktivität aus den genehmigungspflichtigen Tätigkeiten ist
im Freigabeverfahren nach der Strahlenschutzverordnung umfassend geregelt. 

Die derzeit geltenden Regularien werden im Zusammenhang mit der Implemen-
tierung der neuen EU-Grundnorm zum Strahlenschutz ggf. anzupassen sein. Es
wird davon ausgegangen, dass die EU-Grundnorm noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden kann. Für die Umsetzung in nationales Recht werden 4 Jahre ein-
geräumt. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

6. Welche Kommunikationsstrategie verfolgt sie, um Ängsten und Befürchtungen
der Bevölkerung bezüglich der Entsorgungsfrage entgegenzutreten und diese in
einem transparenten Verfahren zu entkräften sowie um weiterem Imagescha-
den der Entsorgungsdeponien vorzubeugen?

Es ist der Landesregierung ein Anliegen, Probleme, die mit der Entsorgung der
beim Rückbau der stillgelegten Kernkraftwerke anfallenden Materialien zusam-
menhängen, im Dialog mit der Bevölkerung zu erörtern und Lösungsmöglich -
keiten nachvollziehbar und transparent zu vermitteln. Diesem Zweck diente z. B.
eine im Juli 2011 – über die bestehende Rechtslage hinaus – freiwillig durch -
geführte Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens zur Erteilung der dritten Abbaugenehmigung für das Kern-
kraftwerk Obrigheim. Die hierbei und im Nachgang zu dieser Veranstaltung ge-
stellten Fragen insbesondere auch zur Entsorgung der rückbaubedingt anfallenden
Materialien sind schriftlich beantwortet und auf der Internetseite des Umwelt -
ministeriums veröffentlicht worden.

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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